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Hauptsatzung 

der Landesärztekammer Brandenburg 
 

vom 27. Januar 2021  
zuletzt geändert durch Satzung vom 03. Dezember 2025 

 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Landesärztekammer Brandenburg ist als Berufsvertretung der Ärztinnen und Ärzte im Land 
Brandenburg errichtet durch das Gesetz über die Berufsvertretungen und die Berufsausübung der 
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker - Kammergesetz - vom 13. Juli 1990 (Gbl. Nr. 44 S. 711) 
sowie das Heilberufsgesetz vom 28. Januar 1992 (GVBl. I S. 30). Sie führt den Namen „Landesärzte-
kammer Brandenburg“ (nachfolgend „Kammer“). 
 
(2) Die Kammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie führt ein Dienstsiegel mit Landeswap-
pen. 
 
(3) Die Kammer hat ihren Sitz in Potsdam und sie unterhält Geschäftsstellen in Potsdam und Cottbus. 
 
 

§ 2 
Aufgaben der Kammer 

 
(1) Aufgaben der Kammer sind: 
 
1. für die Erhaltung eines ethisch und wissenschaftlich hochstehenden Berufsstandes zu sorgen und 

unter Beachtung der Interessen der Allgemeinheit die beruflichen Belange der Gesamtheit der Kam-
merangehörigen wahrzunehmen, 

 
2. die Erfüllung der Berufspflichten der Kammerangehörigen zu überwachen, soweit nicht bei öffent-

lich Bediensteten die Zuständigkeit des Dienstvorgesetzten gegeben ist, 
 
3. die Qualitätssicherung im Gesundheitswesen zu fördern, die Weiterbildung nach Maßgabe des 

Heilberufsgesetzes zu gestalten, Zusatzqualifikationen ihrer Kammerangehörigen zu bescheinigen 
sowie die berufliche Fortbildung der Kammerangehörigen zu fördern, Fortbildungszertifikate zu er-
teilen und bei Bedarf Fortbildungsveranstaltungen zu zertifizieren, 

 
4. den öffentlichen Gesundheitsdienst bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen, 
  
5. einen ärztlichen Bereitschaftsdienst gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Branden-

burg in den sprechstundenfreien Zeiten sicherzustellen, 
 
6. auf ein gedeihliches Verhältnis der Kammerangehörigen untereinander hinzuwirken, insbesondere 

bei Streitigkeiten zwischen Kammerangehörigen, die aus der Berufsausübung entstanden sind, zu 
vermitteln und auf eine angemessene Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Kammer-
angehörigen zu achten, 

 
7. bei Streitigkeiten zwischen Kammerangehörigen und Dritten, die aus der Berufsausübung entstan-

den sind, zu vermitteln, soweit nicht andere Stellen zuständig sind, 
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8. bei Bedarf Fürsorgeeinrichtungen und mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde Versorgungseinrich-

tungen aufgrund einer besonderen Satzung für die Kammerangehörigen und ihre Familienmitglie-
der zu schaffen, 

 
9. auf Verlangen der Aufsichtsbehörde Stellungnahmen abzugeben sowie auf Verlangen der zustän-

digen Behörden Fachgutachten zu erstellen und Sachverständige zu benennen, 
 
10. An-, Ab- und Änderungsmeldungen von Kammerangehörigen mit Namen, Gebiets-, Schwerpunkts-

, Zusatzbezeichnung und Anschrift dem für den Ort der Berufsausübung zuständigen Gesundheits-
amt zu übermitteln, 

 
11. den Kammerangehörigen Heilberufsausweise auszugeben und sonstige Bescheinigungen auszu-

stellen. 
 
(2)  Die Kammer hat ferner weitere Aufgaben durchzuführen, die ihr im Rahmen ihrer gesetzlichen 
Zweckbestimmung zufallen oder übertragen werden.    
 
 

§ 3 
Mitgliedschaft 

 
(1) Der Kammer gehören alle Ärztinnen und Ärzte an, die im Land Brandenburg ihren Beruf ausüben 
oder, falls sie ihren Beruf nicht ausüben, ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Ärztliche Berufsaus-
übung ist jede Tätigkeit, bei der ärztliche Fachkenntnisse angewendet oder mitverwendet werden. Dazu 
gehört nicht nur die Behandlung von Patientinnen und Patienten, auch als Praxisvertretung oder im 
ärztlichen Notfalldienst, sondern unter anderem auch die Tätigkeit in der medizinischen Lehre und For-
schung, in Wirtschaft, Industrie und in der Verwaltung sowie die fachjournalistische und die gutachtliche 
ärztliche Tätigkeit. Ausgenommen sind die Berufsangehörigen, die innerhalb der Aufsichtsbehörde Auf-
sichtsfunktionen ausüben. Berufsangehörige, die zuletzt in der Kammer gemeldet waren und außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, können freiwilliges Mitglied der 
Kammer bleiben. 
 
(2) Ärztinnen und Ärzte, die als Staatsangehörige eines anderen europäischen Staates im Sinne des 
§ 4 Absatz 1 des Heilberufsgesetzes im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs nach dem Recht der Eu-
ropäischen Union ihren Beruf im Land Brandenburg vorübergehend oder gelegentlich ausüben, ohne 
hier eine berufliche Niederlassung oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt zu haben, gehören abweichend 
von § 3 Absatz 1 Satz 1 der Kammer nicht an, solange sie in einem anderen europäischen Staat im 
Sinne des Heilberufsgesetzes beruflich niedergelassen sind. 
 
(3) Kammerangehörige sind verpflichtet, sich bei der Kammer innerhalb eines Monats an- oder abzu-
melden und die erforderlichen Angaben zu machen. Zu den erforderlichen Angaben gehören insbeson-
dere: 
 
 
1. Name, Geburtsname, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland, jetzige 
 und frühere Staatsangehörigkeit, berufliche und private Anschrift; 
 
2. Approbation oder Berufsausübungserlaubnis, gegebenenfalls Arbeitsgenehmigung und Aufent-

haltstitel; Anerkennung zur Führung einer Facharzt- oder einer Gebiets-, Schwerpunkts- oder Zu-
satzbezeichnung und das Gebiet in dem derzeit die heilberufliche Tätigkeit ausgeübt wird; Dauer 
der beruflichen Tätigkeit; bei selbständiger Tätigkeit die Zahl der berufsspezifischen Mitarbeiter 
nach Berufsgruppen; 
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3. in- und ausländische akademische Grade sowie Titel; 
 
4. Aufnahme ärztlicher Tätigkeit oder ärztlicher Nebentätigkeit, Niederlassung, Zulassung (Beteiligung 

oder Ermächtigung) zur kassenärztlichen Tätigkeit.  
 
Die erforderlichen Angaben nach den Sätzen 1 und 2 sind auf Verlangen durch geeignete Unterlagen 
zu belegen. Grundsätzlich sind Originalurkunden oder amtlich beglaubigte Abschriften erforderlich. Be-
stehen Zweifel an der Richtigkeit amtlicher beglaubigter Abschriften, sind die Originale vorzulegen. Hin-
sichtlich der Angaben zu Geburtsnamen, Staatsangehörigkeit, Arbeitsgenehmigung, Aufenthaltstitel so-
wie Zulassung zur kassenärztlichen Tätigkeit genügt grundsätzlich die Vorlage von einfachen Abschrif-
ten. Soweit die vorgelegten Unterlagen nicht in deutscher Sprache ausgestellt sind, sind sie zusätzlich 
in Übersetzung vorzulegen, die durch einen für Deutschland öffentlich bestellten oder beeidigten Über-
setzer oder Dolmetscher erstellt wurde. 
 
(4) Nach der Erstanmeldung eintretende Veränderungen sind der Kammer unverzüglich mitzuteilen. 
 
(5) Bei Verstößen gegen die Meldepflicht nach den Absätzen 3 bis 4 kann die Kammer ein Zwangsgeld 
bis zu 600,00 (sechshundert) Euro festsetzen. Das Zwangsgeld kann im Wege des Verwaltungszwangs 
beigetrieben werden (§ 3 Absatz 3 Heilberufsgesetz). 
 
 

§ 4 
Organe der Kammer 

 
Organe der Kammer sind: 
 
1. die Kammerversammlung, 
2. der Vorstand, 
3. die Präsidentin oder der Präsident. 
 
 

§ 5 
Kammerversammlung 

 
(1) Die Kammerversammlung besteht aus den von den Kammerangehörigen gemäß der Wahlordnung 
gewählten Mitgliedern. Ihre Amtsdauer beträgt fünf Jahre. Die Mitglieder der Kammerversammlung sind 
ehrenamtlich tätig; für die Teilnahme an Sitzungen und zur Erledigung besonderer Aufgaben können 
Entschädigungen gezahlt werden (§ 6 Absatz 2 Nummer 17). 
 
(2) Die Kammerversammlung ist nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal jährlich, mit einer Frist von 
vier Wochen schriftlich einzuberufen. In dringenden Fällen kann diese Frist verkürzt werden, sofern der 
Vorstand dies einstimmig beschließt. Die Kammerversammlung muss innerhalb von fünf Wochen ein-
berufen werden, wenn ein Drittel ihrer Mitglieder es unter Benennung eines Sitzungsgegenstandes be-
antragt oder der Kammervorstand es beschließt. 
 
(3) Die Mitglieder der Kammerversammlung sind bei Abstimmungen an Weisungen nicht gebunden und 
nur ihrem Gewissen verpflichtet.  
 
(4) Vereinigungen von mindestens zehn Prozent der Mitglieder der Kammerversammlung können Frak-
tionen bilden. Die Bildung von Fraktionen, ihre Bezeichnungen, die Namen der Vorsitzenden und der 
Stellvertretung sowie der übrigen Fraktionsmitglieder sind der Präsidentin oder dem Präsidenten schrift-
lich anzuzeigen. 
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§ 6 
Aufgaben der Kammerversammlung 

 
(1) Entscheidungen grundsätzlicher Art sind der Kammerversammlung vorbehalten. 
 
(2) Die Kammerversammlung ist zuständig für die Beschlussfassung über: 
 
1. Satzungen, 
2. Wahlordnung, 
3. Geschäftsordnung, 
4. Berufsordnung einschließlich Bereitschaftsdienstordnung, 
5. Weiterbildungsordnung, 
6. Fortbildungsordnung, 
7. Haushalts- und Kassenordnung, 
8. Beitragsordnung, 
9. Gebührenordnung, 
10. Satzung zur Errichtung von Ethikkommissionen, 
11. Satzung der Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen, 
12. Satzung der Akademie für ärztliche Fortbildung der Landesärztekammer Brandenburg, 
13. Satzung zur Feststellung des Haushaltsplanes, 
14. Einrichtung von Fürsorge- und Versorgungseinrichtungen, 
15. Entlastung des Vorstandes aufgrund des von ihm vorgelegten Jahresberichtes und der Jahresrech-

nung, 
16. Entsendung von Mitgliedern in Arbeitsgemeinschaften, 
17. Gewährung von Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an Sitzungen, zur Erledigung beson-

derer Aufgaben und über die Höhe der Entschädigung für die Vorstandsmitglieder, 
18. die Herbeiführung einer Urabstimmung sämtlicher Kammerangehörigen in Grundsatzfragen der 

Kammer. 
 
(3) Die von der Kammerversammlung im Rahmen ihrer Befugnisse gefassten Beschlüsse sind für die 
Kammerangehörigen bindend. 
 
(4) Die Kammerversammlung wählt die Delegierten zum jeweiligen Ärztetag. 
 
(5) Zur Vorbereitung ihrer Beratungen sowie zur Klärung von Sachfragen und zur Unterstützung des 
Vorstandes bildet die Kammerversammlung für die Dauer der Wahlperiode Ausschüsse. Die Aus-
schussmitglieder werden durch die Kammerversammlung bestimmt. 
 
(6) Die Kammerversammlung bildet Ausschüsse für: 
 
1. Satzungs- und Geschäftsordnungsfragen, 
2. Haushalts- und Beitragsangelegenheiten, 
3. Schlichtung, 
4. Berufsordnung, 
5. Weiterbildung, 
6. Fortbildung, 
7. stationäre medizinische Versorgung, 
8. ambulante medizinische Versorgung, 
9. psychosoziale Versorgung. 
 
Weitere Ausschüsse können gebildet werden. 

 
 



5 
 

§ 7 
Der Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, der Vizepräsidentin oder dem 
Vizepräsidenten sowie drei bis sechs weiteren Mitgliedern. 
 
(2) Die Kammerversammlung wählt bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte ihrer Mitglieder, spä-
testens 75 Tage nach ihrer Wahl, geheim, in getrennten Wahlgängen, mit absoluter Mehrheit der gülti-
gen Stimmen, aus ihrer Mitte die Präsidentin oder den Präsidenten, die Vizepräsidentin oder den Vize-
präsidenten. Die Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder erfolgt mit einfacher Mehrheit. Stimmenthal-
tungen werden bei den Wahlgängen nach Satz 1 als gültige Stimmen gewertet. Die Stimmabgabe er-
folgt elektronisch. Ist eine elektronische Stimmabgabe aus technischen Gründen nicht durchführbar, 
sind Stimmzettel zu verwenden.     
 
(3) Vereinigt keiner der Kandidierenden für das Präsidenten- oder Vizepräsidentenamt die absolute 
Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich oder besteht Stimmengleichheit, so erfolgt eine Stichwahl zwi-
schen den Kandidierenden mit der höchsten Stimmenzahl. Gewählt ist in diesem Falle, wer die einfache 
Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich vereinigt; bei Stimmengleichheit im Rahmen der Stichwahl ent-
scheidet das Los. Unbeschadet von Absatz 3 Satz 2 gelten für die Wahl der weiteren Vorstandsmitglie-
der die Sätze 1 und 2 entsprechend. 
 
(4) Der Vorstand führt die Geschäfte der Kammer und sorgt für die Durchführung der gesetzlichen Auf-
gaben. Hierzu gehören insbesondere: 
 
1. die Bestellung von geschäftsführenden Personen, 
2. die Bestellung eines öffentlich vereidigten Wirtschafts- bzw. Buchprüfers oder einer öffentlich ver-

eidigten Wirtschafts- bzw. Buchprüferin, 
3. die Ausführung der Beschlüsse der Kammerversammlung, 
4. die Aufstellung des Haushaltsplanes, 
5. die Einziehung der Beiträge und ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel, 
6. die Führung des Berufsverzeichnisses, 
7. die Überwachung der Berufsordnung, 
8. die Ausstellung der Urkunden über die Anerkennung einer Facharztbezeichnung oder Subspezia-

lisierung bzw. einer Gebiets-, Schwerpunkts- oder Zusatzbezeichnung, 
9. die Übersendung einer Abschrift des Berufsverzeichnisses und laufende Berichterstattung über 

Veränderungen an die Aufsichtsbehörde, 
10. die Erstattung eines jährlichen Berichtes über das abgelaufene Kalenderjahr an die Aufsichtsbe-

hörde, 
11. die Entscheidung in Streitigkeiten, die sich aus dem Berufsverhältnis ergeben, gegebenenfalls Wei-

terleitung an den Schlichtungsausschuss, 
12. die Aufstellung von Gutachter- und Sachverständigenlisten, 
13. die Berufung von Mitgliedern und deren Stellvertretung für die Wahlausschüsse zur Wahl der 
 nichtrichterlichen Beisitzerinnen und Beisitzer für das Berufsgericht für Heilberufe und das Lan-
 desberufsgericht, 
14. die Benennung von geeigneten Kandidierenden zur Wahl der nichtrichterlichen Beisitzerinnen und 

Beisitzer für das Berufsgericht für Heilberufe und das Landesberufsgericht, 
15. die Ermächtigung von geeigneten Kammerangehörigen zur Weiterbildung. 
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§ 8 
Die Präsidentin/der Präsident 

 
(1) Die Präsidentin oder der Präsident vertritt die Kammer gerichtlich und außergerichtlich. Erklärungen, 
die die Kammer vermögensrechtlich verpflichten, bedürfen der Schriftform. Sie sind nur rechtsverbind-
lich, 
wenn sie von der Präsidentin oder dem Präsidenten und einem weiteren Mitglied des Kammervorstan-
des unterzeichnet sind. 
 
(2) Die Präsidentin oder der Präsident erledigt die laufenden Geschäfte der Kammer und führt die Be-
schlüsse des Kammervorstandes aus. 
 
(3) Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident oder ein anderes Mitglied des Vorstandes vertritt die 
Präsidentin oder den Präsidenten im Falle der Verhinderung. 
 
 

§ 9 
Bekanntmachungen 

 
(1) Bekanntmachungen der Kammer erfolgen, soweit gesetzlich nicht anders bestimmt, in dem von der 
Kammer herausgegebenen Brandenburgischen Ärzteblatt oder elektronisch. 
 
(2) Elektronische Bekanntmachungen von Satzungen werden durch dauerhafte Bereitstellung des Sat-
zungswortlautes auf der Internetseite der Landesärztekammer Brandenburg unter Nennung des Bereit-
stellungstages durchgeführt. Im Brandenburgischen Ärzteblatt ist auf die Bereitstellung nachrichtlich 
hinzuweisen. 
 

 
§ 10 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Diese Hauptsatzung tritt am 1. April 2021 in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 11. Juli 2018 (BÄB 2018, Heft 9, Seite 23 -27) außer Kraft. 
 
 


